
Fördermittel
Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 
und Nutzung erneuerbarer Energien, beispielsweise:
> Errichtung von Passivhäusern sowie Sanierung von 
   Bestandsgebäuden mit Passivhauskomponenten
> Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
> Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
> Anlagen zur Wärmerückgewinnung
> Nahwärmenetze, Wärme- und Kältespeicher
> Anlagen zur effizienten Kälteerzeugung
> Innenraum- und Straßenbeleuchtung
> Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Wärme unter Einsatz 
   verbrennungsmotorisch betriebener Wärmepumpen oder 
   Sorptionswärmepumpen
> Errichtung von Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse
Des Weiteren besteht die Möglichkeit zur Förderung von Modell- 
und Demonstrationsvorhaben im Bereich Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien.
Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form der Anteils- oder 
Festbetragsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Fachliche Beratung:
Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH
Pirnaische Straße 9 . 01069 Dresden
Telefon: 0351 4910 3179 . Telefax: 0351 4910 3155
E-Mail: info@saena.de . Internet: www.saena.de

Informationen zur Förderung:
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -, 
Abt. Umwelt/Landwirtschaft
Pirnaische Straße 9 . 01069 Dresden
Telefon: 0351 4910 4648 . Telefax: 0351 4910 4605
E-Mail: servicecenter@sab.sachsen.de 
Internet: www.sab.sachsen.de/euk >

Förderrichtlinie Energie und
Klimaschutz (EuK/2007) ↓

Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien

EEG – Stromvergütung 
(Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien)
Einspeisevergütung für die Errichtung und Betreibung von Anlagen
zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien; Einspeisevergütung
richtet sich nach dem Jahr der Inbetriebnahme und wird für einen
festgelegten Zeitraum garantiert; abhängig von der Energieart

Informationen unter:
zuständiges Energieversorgungsunternehmen oder Netzbetreiber
Internet: www.erneuerbare-energien.de 

KWK-Zuschlag (Kraft-Wärmekopplungs-Gesetz)
Den KWK-Zuschlag für den Strom aus KWK-Anlagen,  z. B. BHKW (Block-
heizkraftwerken) < 50 kWel in Höhe von 5,11 Cent für den eingespeisten 
und selbstgenutzen Strom,  zusätzlich zum EEX-Strompreis bzw. zum 
eingesparten Strompreis beim Eigenverbrauch, zahlt der zuständige 
Stromnetzbetreiber. Weitere Komponenten der KWK-Förderung sind die 
Rückerstattung der Energiesteuer und des vermiedenen Netznutzungs-
entgeldes sowie die Stromsteuerbefreiung.

Informationen unter:
BHKW-Infozentrum  www.bhkw-infozentrum.de
ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Ener-
gieverbrauch  e. V.  www.asue.de

Einspeisevergütung
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Checkliste zur Beantragung
von Fördermitteln

Wie hoch sind die geplanten Investitionskosten?

Wie viele Eigenmittel stehen zur Verfügung?

Kommt ein Zuschuss oder ein Kredit in Frage?

Welche Fördersätze gibt es in den Programmen?

Müssen Antragsfristen eingehalten werden?

Sind die Programme kumulierbar?

Darf vor der Beantragung mit der geplanten Maßnahme
begonnen werden?

Wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Investition
durchgeführt?

Könnte das Vorhaben ggf. ein Modellprojekt sein?



Vor-Ort-Beratung
Förderung von Vor-Ort-Beratungen zur sparsamen und rationellen
Energieverwendung in Wohngebäuden in Form eines Zuschusses:
höchstens 50 Prozent der Beraterkosten bzw. max. 300,- Euro für 
Ein-/Zweifamilienhäuser bzw. 360,- Euro für Wohnhäuser mit mind. 
3 Wohneinheiten; 
zusätzliche Bonusbeträge für die Integration von Thermografieaufnah-
men oder Luftdichtigkeitsprüfungen

Informationen unter:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35 . Referat 424 . 65760 Eschborn
Telefon: 06196 908 880 . Telefax: 06196 908 800
E-Mail: energiesparberatung@bafa.bund.de 
Internet: www.bafa.de

Energieberatung der Verbraucherzentrale Sachsen
persönliche Beratung an 50 Standorten: Eigenbeteiligung 5 €/halbe Stunde
Vor-Ort-Beratung: Eigenbeteiligung 45 €

Informationen unter:
Internet: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Telefonische Kurzberatung sowie Terminvereinbarung: 0900 1363 7443 
(14 Ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; abweichende Mobilfunkpreise)

Sächsisches Energiespardarlehen
zinsgünstiger Kredit zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden in Gemeinden mit der Funktion eines Ober- oder 
Mittel- oder Grundzentrums auf Basis einer energetischen Bewertung; 
nach Umsetzung müssen die Anforderungen des § 9 der EnEV
übertroffen werden
Kreditbetrag max. 50.000,- Euro pro Wohneinheit, 
zusätzlich max. 500,- Euro Tilgungszuschuss pro Wohngebäude für die 
energetische Bewertung

Wohneigentum im innerstädtischen Bereich
zinsgünstiger Kredit für die Schaffung von selbstgenutztem Wohneigen-
tum zur Stärkung der Innenstädte in Gemeinden mit der Funktion eines 
Ober- oder Mittel- oder Grundzentrums.
Bei bestehendem Wohnraum müssen nach der Sanierung die 
Anforderungen des § 9 der EnEV übertroffen werden.
Bei einem Neubau darf der Jahresheizwärmebedarf 15 Kilowattstunden 
je Quadratmeter Wohnfläche und Jahr nicht überschreiten. 
Der Nachweis ist mit dem Passivhausprojektierungspaket zu führen.
Kreditgrundbetrag max. 50.000,- Euro pro Haushalt, für jedes zum 
Haushalt gehörende Kind max. 35.000,- Euro, Einliegerwohnung für 
Familienangehörige 35.000,- Euro.

Förderübersicht im Bereich
Energieeffizienz

Informationen zur Förderung, sowie Komplettfinanzierungen, 
auch KfW-Darlehen unter:
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -,
Abt. Wohnungsbau
Pirnaische Straße 9 . 01069 Dresden
Telefon: 0351 4910 4920 . Telefax: 0351 4910 4105
E-Mail: servicecenter@sab.sachsen.de
Internet: www.sab.sachsen.de

KfW – Energieeffizient Sanieren
zinsgünstiger Kredit (Programmnummer 151) 
für umfangreiche energetische Sanierung bestehender Wohngebäude 
zum KfW-Effizienzhaus oder Ersterwerb eines sanierten Gebäudes
Kreditbetrag max. 75.000,- Euro pro Wohneinheit
Bauantrag/ -anzeige vor dem 01.01.1995

zinsgünstiger Kredit (Programmnummer 152) 
für Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen, die 
vorgegebene Mindestanforderungen erfüllen
Kreditbetrag max. 50.000,- Euro pro Wohneinheit
Bauantrag/ -anzeige vor dem 01.01.1995

Zuschussvariante (Programmnummer 430)
alternativ zur Kreditvariante stehen Sanierungen mit Eigenkapital zum 
„KfW-Energieeffizienzhaus“ bzw. „Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzel-
maßnahmenkombinationen“ mit Mindestanforderungen Zuschussvarian-
ten zur Verfügung.
Zuschuss: „KfW-Energieeffizienzhaus“ bis zu 17,5%, max. 13.125 €/WE 
„Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen“ 5% der 
Investitionskosten, max. 2.500 €/WE
 
Sonderförderung (Programmnummer 431)
Zuschuss für qualifizierte Baubegleitung von bis zu 2.000 €

KfW – Energieeffizient Bauen
zinsgünstiger Kredit sowie Tilgungszuschuss für den Bau oder Erster-
werb von KfW-Effizienzhäusern oder Passivhäusern
(Programmnummer 153)
Kreditbetrag max. 50.000,- Euro pro Wohneinheit

Informationen unter:
KfW-Beratungszentrum Berlin
Behrenstraße 31 . 10117 Berlin
Service-Telefon: 0180 1 33 55 77 (3,9 Ct/Min. aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom, Mobilfunk max. 42 Ct/Min.)
E-Mail: info@kfw.de 
Internet: www.kfw.de

Förderübersicht im Bereich
erneuerbare Energien
BAFA – Erneuerbare Energien
Investitionszuschuss für Maßnahmen in Gebäuden, deren 
Heizungsanlage vor 2009 in Betrieb gegangen ist 
zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, z. B.:

Thermische Solaranlagen
gefördert werden Solarkollektoren, die ausschließlich zur kombinierten 
Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, zur Kälte-
erzeugung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme errichtet 
werden; innovative Solarkollektoranlagen (Innovationsförderung)

Biomasseheizung
gefördert werden Pelletkessel, Pelletöfen mit Wassertasche und Holz-
hackschnitzelkessel

Effiziente Wärmepumpen
gefördert werden effiziente Luft/Wasser-Wärmepumpen (JAZ ≥ 3,7), 
Wasser/Wasser- oder Sole/Wasser-Wärmepumpen (JAZ ≥ 4,3),
sowie gasbetriebene Wärmepumpen (JAZ ≥ 1,3),

Informationen unter:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35 . 65760 Eschborn
Telefon: 06196 908 625 . Telefax: 06196 908 777
Internet: www.bafa.de  Rubrik: Energie

KfW – Erneuerbare Energien

Programmteil STANDARD
zinsgünstiger Kredit für Anlagen zur Stromerzeugung bzw. KWK-Anla-
gen zur Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien

Programmteil PREMIUM
zinsgünstiger Kredit und Tilgungszuschuss für Investitionen in große
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, 
z. B. Solarkollektoranlagen (> 40 m²), automatisch beschickte Bio-
masse-Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse für die thermische 
Nutzung (>100 kW Nennwärmeleistung), aus erneuerbaren Energien 
gespeiste Wärmespeicher (>20 m3) oder streng wärmegeführte KWK-
Biomasse-Anlagen bis 2 MW Nennwärmeleistung

Informationen unter:
KfW-Beratungszentrum Berlin
Behrenstraße 31 . 10117 Berlin
Service-Telefon: 01801241124 (3,9 Ct/Min. aus dem Festnetz der 
Deutschen Telekom, Mobilfunk max. 42 Ct/Min.)
E-Mail: info@kfw.de 
Internet: www.kfw.de
 

Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
www.saena.de

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – 
www.sab.sachsen.de

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
www.bafa.de

KfW Mittelstandsbank
www.kfw-mittelstandsbank.de

KfW-Privatkundenbank
www.kfw-foerderbank.de

Wichtige Internetadressen:

Klimadarlehen
zinsgünstiger Kredit für investive Maßnahmen zur Nutzung erneuer-
barer Energien ab 50.000 € Investitionssumme, wie z. B. große PV-
Anlagen, große Solarthermieanlagen, Biomasseanlagen, Biogasanla-
gen und zur Erhöhung der Energieeffizienz wie z. B. Anlagen zur 
Kraft-Wärme-Kopplung und Energiecontracting. 
Das Angebot richtet sich in erster Linie an Unternehmen, aber auch 
private Anleger die wirtschaftlich tätig werden. Die Finanzierung 
erfolgt über Darlehen der KfW, der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
bzw. Förderergänzungsdarlehen der SAB.

Informationen unter:
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -,
Abt. Umwelt und Landwirtschaft
Frau Mehnert oder Frau Poock
Pirnaische Straße 9 . 01069 Dresden
Telefon: 0351 4910 4611/16 . Telefax: 0351 4910 4605
E-Mail: servicecenter@sab.sachsen.de
Internet: www.sab.sachsen.de/klima
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